
 
 
Wohnmobilstellplatz Freystadt 
 

Sehr geehrte Nutzer unseres Wohnmobilstellplatzes,  
 
sehr herzlich begrüßen wir Sie in der Stadt Freystadt.  

Freystadt liegt am Rande des Oberpfälzer Jura im heutigen Landkreis Neumarkt i.d.Opf. und 
wurde erstmals 1332 urkundlich erwähnt. Heute hat Freystadt rd. 9.300 Einwohner und ne-
ben hoher Lebensqualität auch eine Fülle wirtschaftlicher Vorteile zu bieten. Ob sportlich 
motiviert oder entspannungssuchend – Freystadt hat für jeden etwas zu bieten. Ein erhol-
samer Zeitvertreib ist etwa ein Abstecher zum Freystädter Naturbad oder ins Freibad nach 
Mörsdorf. Für Ruhesuchende ist der Garten der Stille bei der Wallfahrtskirche Maria Hilf ge-
nau das richtige. Auch ausgedehnte Wander-, Fahrrad-, Reit – und Kanutouren im Naturpark 
Altmühltal sind für viele ein Grund, hier einen Kurzaufenthalt zu verbringen.  

 

1. Der Wohnmobilstellplatz ist ein öffentlich zugänglicher Stellplatz für selbstfahrende 
Wohn- und Reisemobile mit geschlossenem Abwassersystem und Bordtoilette. Es 
handelt sich nicht um Stellplätze für Wohnwagengespanne. Der Wohnmobilstell-
platz ist kein Dauerstellplatz. Unsere Stellplätze werden regelmäßig für bis zu vier 
aufeinanderfolgenden Übernachtungen zur Verfügung gestellt.  

2. Unser Stellplatz wird kostenfrei zur Verfügung gestellt. Auf eine Anmeldung wird ver-
zichtet. 

3. Beachten Sie die ausgewiesenen und markierten Parkflächen. Kein Nachbar hat es 
gerne, wenn ihm zu nahe auf die Pelle gerückt wird. Parken Sie innerhalb der Park-
bucht möglichst mittig.  

4. Strom und Frischwasser können an den vorhandenen Versorgungssäulen gegen Ge-
bühr bezogen werden.  

5. Nutzen Sie die Entsorgungsstation für die Entleerung der WC-Kassette und zur Ent-
sorgung des Schmutzwassers.  

6. Müll ist in Eigenregie zu entsorgen; achten Sie bereits beim Einkauf auf Müllvermei-
dung.  

7. Ab 22.00 Uhr gilt es auf dem gesamten Platz strikte Nachtruhe zu halten.  
8. Hunde sind stets anzuleinen und nachts nicht im Freien zu belassen.  
9. Eine öffentliche Toilette befindet sich im INFO-Gebäude in der Marktplatzmitte ge-

genüber dem Rathaus. 
10. Wir bieten keine Reservierungsmöglichkeit an. Es ist deshalb weder fair noch legitim 

für Kollegen Stellplätze zu blockieren.  

Im Falle von Zuwiderhandlungen behalten wir uns vor, vom Hausrecht nach §§ 858 
ff., 903, 1044 BGB Gebrauch zu machen.  

Dies kann auch einen Platzverweis nach sich ziehen.  

 

Wir wünschen angenehmen Aufenthalt.    STADT FREYSTADT 


